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Rechtssatz

Der mit dem 1. StabG 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, eingeführte besondere Steuersatz des § 30a Abs. 1 EStG 1988 sollte -

bei gleichzeitiger Ausdehnung der Steuerp icht auf alle Immobilienveräußerungen und Schließen der diesbezüglichen

Besteuerungslücken - eine Gleichbehandlung von Grundstücksveräußerungen mit Kapitalerträgen bzw.

Substanzgewinnen aus Kapitalanlagen herstellen und "die schlagartige Aufdeckung hoher stiller Reserven" abfedern

(vgl. 1680 BlgNR 24. GP 10).
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